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Norm

AsylG 2005 §55

BFA-VG 2014 §9 Abs2

B-VG Art133 Abs4

MRK Art8

VwGG §34 Abs1

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2018/19/0169 B 10. September 2018 RS 2 (hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Es tri>t zu, dass bei einem mehr als zehn Jahre dauernden inländischen Aufenthalt des Fremden regelmäßig von

einem Überwiegen der persönlichen Interessen an einem Verbleib in Österreich auszugehen ist und grundsätzlich nur

dann, wenn der Fremde die in Österreich verbrachte Zeit überhaupt nicht genützt hat, um sich sozial und beruEich zu

integrieren, eine Aufenthaltsbeendigung ausnahmsweise auch nach so langem Inlandsaufenthalt noch für

verhältnismäßig angesehen werden kann (vgl. etwa VwGH 23.2.2017, Ra 2016/21/0340, mwN). Diese zu mehr als

zehnjährigen Inlandsaufenthalten entwickelte Judikatur wurde vom VwGH - bei stärkerem Integrationserfolg - auch auf

Fälle übertragen, in denen die Aufenthaltsdauer knapp unter zehn Jahren lag (vgl. VwGH 21.12.2017, Ra 2017/21/0132,

mwN). Diese Rechtsprechungslinie betraf aber nur Konstellationen, in denen der Inlandsaufenthalt bereits über zehn

Jahre dauerte und sich aus dem Verhalten des Fremden - abgesehen vom unrechtmäßigen Verbleib in Österreich -

sonst keine Gefährdung der ö>entlichen Ordnung oder Sicherheit ergab (VwGH 25.4.2014, Ro 2014/21/0054;

10.11.2015, Ro 2015/19/0001).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2021:RA2021210209.L01

Im RIS seit

12.10.2021

Zuletzt aktualisiert am

12.10.2021
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